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Welches ist die  
passende Rechtsform  

für den Betrieb?  
Eine Beratung kann Licht  

ins Dunkel bringen.  
Bild: Adobe Stock

Für landwirtschaftliche Betriebe gibt es verschiedene 
Rechtsformen, die gewählt werden können. Doch 
welche passt am besten auf den eigenen Betrieb? 
Welche Kriterien gibt es und was sind die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Rechtsformen?

Rechtsform

Die richtige 
Wahl treffen

Sascha 
Gerber

Laufend und in immer kürzeren 
Abständen, müssen sich Be-
triebsleiter heute auf veränderte 

agrarpolitische Rahmenbedingungen 
und auf eine Liberalisierung der 
Märkte einstellen. Dazu müssen sie, 
früher oder später, auch betriebs- 
interne Herausforderungen, wie den 
Generationenwechsel, bewältigen. 
Oftmals werden die Betriebe dabei 
vergrössert oder es werden neue Be-
triebszweige gegründet. 
Die Unternehmensstruktur wird 
komplexer und die Bewirtschafter 
müssen dadurch höhere finanzielle 
Risiken eingehen. Kann nun das tra-
ditionell verbreitete Einzelunter-
nehmen den Bedürfnissen des an-
haltenden Strukturwandels noch 
standhalten?

Überlegungen im Vorfeld
Mit der Wahl einer Rechtsform wer-
den die juristischen Rahmenbe-
dingungen definiert, die den künfti-
gen Spielraum des Unternehmens 
beeinflussen. Die Rechtsform kann 
zwar jederzeit geändert werden, die-
se Entscheidung kann aber Kosten 
und steuerliche Probleme zur Folge 

haben. Beim Entscheid sollen ver-
schiedene Kriterien berücksichtigt 
werden.

Kapital
Gründungskosten, Kapitalbedarf und 
vorgeschriebenes Mindestkapital 
sind je nach Rechtsform verschieden. 
Gerade der Kapitalbedarf des laufen-
den Jahres und der nächsten drei bis 
fünf Jahre sollte in die Überlegungen 
einfliessen.

Risiko / Haftung
Als Faustregel beim Risiko und der 
Haftung gilt , je höher das Unter-
nehmerrisiko oder der finanzielle 
Einsatz ist, desto mehr spricht für 
eine Gesellschaft mit Haftungsbe-
schränkung.

Unabhängigkeit
Je nach Rechtsform ist der Hand-
lungsspielraum mehr oder weniger 
stark begrenzt. Wer ein Unterneh-
men gründet, muss entscheiden, ob 
er alleine oder mit Partnern arbeiten 
will und ob er reine Kapitalgeber 
oder mitgestaltende Partner vor-
zieht.
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Rechtsformen

Gesellschaften Einrichtung

Rechtsgemeinschaften Körperschaften Gewidmetes 
Vermögen

Kein bestimmter Zweck
Wirtschaft-

licher Zweck 
➞ Selbsthilfe

Wirtschaftlicher Zweck ➞ Gewinn Ideeller 
Zweck

Bestimmter 
Zweck

Einzel 
unter

nehmen
OR: kein 

eigener Teil

Einfache 
Gesellschaft

 
OR 530 – 551

Genossen
schaft

 
OR 828 – 926

Kollektiv
gesellschaft

 
OR 552 – 593

Aktien 
gesellschaft 

(AG) 
OR 620 – 763

GmbH 

 
OR 772 – 827

Verein 

 
ZGB 60 – 79

Stiftung 

 
ZGB 80 – 89

Kommandit
gesellschaft

 
OR 594 – 619

Kommandit
aktien 

gesellschaft
OR 764 – 771

Personenbezogene  
Gesellschaften

Kapital-
bezogene 

Gesellschaft

Misch- 
formen

oder bei einer AG mind. 100 000 
Franken. Fremdkapitalgeber können 
jedoch ihre Darlehen, bei einer be-
schränkten Haftung, bewusst auch zu 
schlechteren Konditionen gewähren. 
Oft verlangen diese sogar eine So-
lidarbürgschaft eines Gesellschafters, 
was den Vorteil der beschränkten 
Haftung hinfällig macht.

Beschränkung bei der  
Eigentumsübertragung
In der Schweiz sind juristische Perso-
nen vor allem als Rechtsform von 
landwirtschaftsnahen Nebenbetrie-
ben (z. B. Lohnunternehmen, Ma-
schinenring, Biogasanlage) verbrei-
tet. Nur rund drei Prozent der LN 
befinden sich im Eigentum von juris-
tischen Personen. Dies liegt daran, 
dass das Bundesgesetz über das bäu-
erliche Bodenrecht (BGBB) die För-
derung des Grundeigentums von 
bäuerlichen, selbstbewirtschaften-
den Familienbetrieben bezweckt und 
bei Handänderungen von Grundstü-
cken eingreift. Die Übertragung der 
Mehrheitsbeteiligung an einer juris-
tischen Person lässt sich dagegen 
nicht kontrollieren und böte demzu-

Steuern
Je nach Gesellschaftsform werden 
Geschäftseinkünfte und -vermögen 
des Unternehmens und des Eigentü-
mers getrennt oder zusammen be-
steuert. Tendenziell werden hohe 
Gewinne bei Kapitalgesellschaften 
weniger hoch besteuert als bei Per-
sonengesellschaften oder Einzel- 
unternehmen. 

Soziale Sicherheit
Gewisse Sozialversicherungen sind je 
nach Rechtsform obligatorisch, frei-
willig oder existieren gar nicht. So 
sind Inhaber einer Einzelfirma nicht 
gegen Arbeitslosigkeit versichert , 
und der Beitritt in eine Pensions- 
kasse ist freiwillig. Bei AG und GmbH 
hingegen gelten auch geschäftsfüh-
rende Gesellschafter als angestellt 
und sind somit sozialversichert.

Entscheidung fällen
Der Entscheidungsbaum auf Seite 10 
hilft zur ersten Orientierung über 
eine zweckmässige Rechtsform. Es ist 
ratsam, frühzeitig eine Beratungsper-
son beizuziehen. Mit den Fragen aus 
dem Entscheidungsbaum ist man gut 
auf die Besprechung vorbereitet . 
Dies hilft wiederum, die Kosten 
möglichst tief zu halten.

Traditionell und verbreitet
Das Einzelunternehmen ist in der 
Schweiz die am häufigsten gewählte 
Rechtsform für Landwirtschaftsbe-
triebe. Wer alle Risiken allein tragen 
will und kann, sowie bereit ist, mit 
seinem Privatvermögen für allfällige 
Forderungen zu haften, kann un-
kompliziert als Einzelfirma seiner 
landwirtschaftlichen Tätigkeit nach-
gehen.

Zusammenarbeit
Die am häufigsten gewählte Gesell-
schaftsform zwecks Zusammenarbeit 
in der Landwirtschaft ist die einfache 
Gesellschaft. Wie beispielsweise Ge-
nerationen- und Geschwistergemein-
schaft oder überbetrieblich bei den 
Tierhaltungs- und Betriebsgemein-
schaften. Weil die Gründung einer 
einfachen Gesellschaft formlos und 
ohne Kosten möglich ist, kommt sie 

auch überall dort zur Anwendung, 
wo keine andere Gesellschaftsform 
gewählt wird (subsidiäre Gesell-
schaft). Der grösste Nachteil einer 
einfachen Gesellschaft liegt in der 
unbeschränkten und solidarischen 
Haftung aller Gesellschafter mit ih-
rem Privatvermögen für die Gesell-
schaftsschulden.

Juristische Personen
Juristische Personen wie die AG oder 
GmbH gewinnen im landwirtschaftli-
chen Umfeld stetig an Bedeutung. 
Hauptgründe für diese Entwicklung 
sind der grosse Kapitalbedarf bei der 
Einführung neuer Technologien, der 
in juristischen Personen ohne die 
Einschränkung durch die Beleh-
nungsgrenze im Landwirtschaftsbe-
trieb einfacher abgedeckt werden 
kann. 

Haftungsbegrenzung
Wer zugleich finanziell weniger Un-
ternehmerrisiko eingehen will, be-
schränkt dies durch die Gründung 
einer Kapitalgesellschaft auf einen 
bestimmten Betrag. Bei der GmbH ist 
das Limit bei mind. 20 000 Franken 
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Checkliste:  Entscheidungsbaum zur zweckmässigen Rechtsform
AFragen Ja Nein Rechtsform

Arbeite ich lieber alleine und ohne weitere Personen oder Geschäftspartner? □ □

➧
Wenn  

mehrheitlich 
ja ➧ Einzel 

unternehmen

Soll die Administration auf ein Minimum beschränkt werden? □ □

Ist die Kapitalbasis eher schmal? □ □

Ist die Finanzierung nicht vollständig gesichert? □ □

Sollen die Kosten minimal gehalten werden? □ □

Ist landwirtschaftliches Grundeigentum vorhanden? □ □

Wenn mehrheitlich nein

BFragen Ja Nein Rechtsform

Bin ich mit einem oder zwei Partnern am Projekt beteiligt? □ □

➧ Wenn  
mehrheitlich 

ja

➧ Personen
gemeinschaft

Arbeiten die beteiligten Personen im Projekt direkt und persönlich mit? □ □

Führen die Beteiligten den Betrieb persönlich? □ □

Sind die Beteiligten mit eigenen Vermögenswerten (Mobilien, Immobilien, Geldwerte) am Projekt 
 beteiligt?

□ □

Wird das finanzielle Risiko der Gemeinschaft als eher gering eingestuft? □ □

Sind die Beteiligten bereit, solidarisch für Schulden der Gesellschaft aufzukommen? Und wie ist die 
Finanzlage der Beteiligten?

□ □

Handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb ohne bedeutende Vermarktungs-
aktivitäten?

□ □

Wenn mehrheitlich nein

DFragen Ja Nein Rechtsform

Besteht der Zweck darin, dass wir in einem Teilbereich unserer wirtschaftlichen Aktivitäten uns gemein-
sam Vorteile verschaffen wollen? □ □

➧
Wenn  

mehrheitlich 
ja ➧ Genossen

schaft

Sind wir eine grössere, nicht festgelegte Zahl von Personen / Betrieben (mindestens 7)? □ □

Finanzieren wir unsere wirtschaftlichen Aktivitäten fast ausschliesslich mit Eigenmitteln? □ □

Wollen wir die persönliche Haftung klar begrenzen? □ □

Bezwecken unsere Aktivitäten die gemeinsame Selbsthilfe, zum Beispiel stark in Richtung Vermarktung 
oder Verarbeitung von Produkten?

□ □

Wenn mehrheitlich nein

CFragen Ja Nein Rechtsform

Will ich mich mit meinem privaten Eigentum vom Projekt klar abgrenzen und meine persönliche 
 Haftung klar limitieren? □ □

➧ Wenn  
mehrheitlich 

ja

➧ Kapital
gesellschaft

Zielt mein Projekt in eine rein wirtschaftlich-kaufmännische Richtung? □ □

Besteht ein offensichtlich erhöhtes finanzielles Risiko? □ □

Geht es um grössere Investitionen? □ □

Verlangt die vorgesehene Tätigkeit einen Handelsregister-Eintrag? □ □

Spielen agrar- oder bodenrechtliche Aspekte eine untergeordnete Rolle? □ □

Braucht mein Projekt grössere finanzielle Mittel fremder Geldgeber (Banken, Private)? □ □

Akzeptiere ich einen höheren administrativen Aufwand? □ □

Wenn mehrheitlich nein

EFragen Ja Nein Rechtsform

Hat unser Projekt in erster Linie einen ideellen, nicht wirtschaftlichen Zweck? □ □

➧
Wenn  

mehrheitlich 
ja ➧ VereinSind wir eine grössere Zahl von Personen? □ □

Finanzieren wir unser Projekt vorwiegend durch Spenden oder kleinere jährliche Mitgliederbeiträge? □ □

Wenn mehrheitlich nein

Wenn nein, erneute Überarbeitung der Grundlagen und zurück zu den A-Fragen

Quelle: agridea
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und Kaufrechte sowie die Vorkaufs-
rechte von Verwandten, Pächtern 
und Miteigentümern). 

Doppelbesteuerung
Von einer Doppelbesteuerung spricht 
man bei der Ausschüttung von  
Gesellschaftsgewinnen an die Eigen-
tümer der Kapitalgesellschaft. Die 
Gesellschaft als eigene Rechtsper-
sönlichkeit muss ihren Gewinn ver-
steuern und zusätzlich versteuern 
auch die Inhaber diese Ausschüttung 
als Einkommen. Bei hohen Einkom-
men kann trotz dieser Tatsache die 
Steueroptimierung der ausschlagge-
bende Aspekt zur Gründung einer 
Kapitalgesellschaft sein.

Kein Patentrezept
Die eierlegende Wollmilchsau gibt 
es auch im Reich der Rechtsformen 
nicht . Für die meisten Betriebe 
bleibt die idealste Rechtsform nach 
wie vor das Einzelunternehmen. In 
begründeten Fällen kann ein Wech-
sel durchaus sinnvoll sein. Unter-
stützung kann helfen. Vor dem Bera-
tungsgespräch muss man sich 
überlegen, welche Aspekte heute, 
aber auch in Zukunft, wichtig sind. 
Bei der Wahl sind neben den steuer-
lichen Aspekten auch personelle und 
finanzielle Anforderungen bei den 
Entscheidungskriterien miteinzu- 
beziehen. Angesichts der Einschrän-
kungen aus dem BGBB erstaunt es 
nicht, dass die Zurückhaltung beim 
Einbringen eines landwirtschaftli-
chen Gewerbes oder Grundstücks in 
eine juristische Person gross ist. Dies 
gilt umso mehr, als ein Gewerbe 
oder Grundstück im Eigentum einer 
juristischen Person nur schwer wie-
der aus dieser herausgelöst und an 
eine natürliche Person (zurück)über-
tragen werden kann. n

folge Umgehungsmöglichkeiten. Das 
BGBB schliesst deshalb zwar das Ei-
gentum von juristischen Personen an 
landwirtschaftlichen Gewerben und 
Grundstücken nicht grundsätzlich 
aus, knüpft dieses aber an strenge 
Auflagen.

Erwerbsbewilligung
Bei juristischen Personen müssen für 
die Erteilung einer Erwerbsbewilli-
gung zusätzliche Bedingungen erfüllt 
sein:
• An der juristischen Person muss 

eine Mehrheit am Kapital und an 
den Stimmrechten einer natürli-
chen Person oder Gruppe dieser 
Personen bestehen

• Der Inhaber der Mehrheitsbeteili-
gung muss die Anforderungen als 
Selbstbewirtschafter erfüllen

• Die Aktiven der juristischen Person 
müssen nach dem Erwerb zur 
Hauptsache aus dem Gewerbe 
oder Grundstück (bewertet zum 
Verkehrswert) bestehen

• Bei jeder weiteren Übertragung von 
Anteilen an der juristischen Person 
muss gewährleistet sein, dass vorge-
nannte Bedingungen erfüllt bleiben 
(Beschränkungen in den Statuten, 
Verpflichtung der Revisionsstelle, 
Handelsregistereintrag)

Weil vom BGBB eine Mehrheitsbe-
teiligung an der ‹landwirtschaftli-
chen› juristischen Person gefordert 
wird, kommen als Rechtsformen ei-
gentlich nur die AG und die GmbH in 
Frage. Stiftungen, Vereine und Ge-
nossenschaften hingegen nur in Aus-
nahmefällen, weil bei diesen Rechts-
formen eine Mehrheitsbeteiligung 
ausgeschlossen ist. Dasselbe gilt im 
Übrigen auch für die Beitragsberech-
tigung auf Direktzahlungen.
Bei der Übertragung der Mehrheits-
beteiligung an eine juristische Per-
son, deren Aktiven zur Hauptsache 
aus einem landwirtschaftlichen Ge-
werbe oder Grundstück bestehen, 
gelten dieselben Bestimmungen des 
BGBB wie für die Übertragung eines 
Gewerbes oder Grundstücks selbst 
(erbrechtliche Zuweisungsansprüche 
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